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1 Planungsanlass / Allgemeines

Planungsanlass ist die Nachfrage nach Baugrundstücken in der Ortschaft Pr. Ströhen. Trotz
des allgemeinen Bevölkerungsrückgangs aufgrund der demographischen Entwicklung liegen
der Stadt Rahden zahlreiche Anfragen nach Baugrundstücken für die Errichtung von Eigen-
heimen vor. Innerhalb des bebauten Siedlungsbereiches / der planungsrechtlich ausgewiese-
nen Baugebiete (in Pr. Ströhen) sind keine Baulücken vorhanden bzw. stehen ggf. potenzielle
Bauflächen (Brachflächen) dem freien Markt nicht zur Verfügung. Auch sind keine Gebäude-
leerstände einer Vermarktung zugänglich. In der Ortschaft Pr. Ströhen ist damit in absehbarer
Zeit keine Innenentwicklung mehr möglich. Für die Bedarfsdeckung der Wohnraumnachfrage
unter Beachtung des Planungsgrundsatzes gemäß § 1 (5) BauGB, wonach die städtebauliche
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll, stehen daher
keine entsprechenden Flächenpotentiale innerhalb der bebauten Ortslage zur Verfügung. Je-
doch konnte die Stadt Rahden sich zwischenzeitlich Flächen sichern, die im Süden unmittelbar
an die bebaute Ortslage von Pr. Ströhen anschließen. Im Flächennutzungsplan der Stadt
Rahden sind diese Flächen bereits als Wohnbauflächen dargestellt. Damit sind die Vorausset-
zungen für eine Ergänzung des dörflich geprägten Wohnens für die Eigenentwicklung der Ort-
schaft Pr. Ströhen entsprechend der Nachfrage gegeben. Zur Verwirklichung der vorgenann-
ten Ziele und für eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Stadt Rahden, in der Ortschaft
Pr. Ströhen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes notwendig.

2 Verfahren / Abwägung

Der Rat der Stadt Rahden hat in seiner Sitzung am 28.09.2023 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 108 „Pr. Ströhen - Vor dem Speukebusch“ beschlossen. Für die Bebauungs-
planaufstellung ist ein zweistufiges Regelverfahren nach den Vorschriften der §§ 3 (1) und (2)
und 4 (1) und (2) BauGB durchzuführen.
In einem ersten Verfahrensschritt wurde demgemäß die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
gemäß § 3 (1) BauGB am 28.11.2023 in Form einer öffentlichen Bürgerversammlung in der
Ortschaft Pr. Ströhen durchgeführt. Daran anschließend bestand noch bis zum 15.01.2024 die
Möglichkeit zur Einsicht der Unterlagen und zur Abgabe einer Stellungnahme. Im Zeitraum
vom 30.11.2023 bis einschließlich 15.01.2024 fand die Unterrichtung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB statt. Die im Rahmen der öffentlichen
Bürgerversammlung vorgebrachten Hinweise, Anregungen und Fragen wurden teilweise di-
rekt erläutert und geklärt bzw. bei der weiteren Ausarbeitung des B-Planes berücksichtigt. Er-
gänzend dazu wurden im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zwei weitere Stel-
lungnahmen zu den getroffenen Festsetzungen und den daraus möglicherweise resultieren-
den Auswirkungen für die außerhalb des Plangebietes befindlichen Bestandsnutzungen abge-
geben. Insgesamt wurden insbesondere folgende Themenkomplexe benannt:

¶ Geruchsimmissionen

¶ Abstände zwischen Bestand und Neubauten
¶ Höhe Einfriedungen
¶ Erschließung durch die bestehende Siedlung notwendig / Gefahrenpotenzial, hohes

Verkehrsaufkommen
¶ Nur fußläufige Verbindung in die bestehende Siedlung über Verkehrsfläche / Entfall

festgesetzter Rad- und Gehweg
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¶ Erschließung direkt von der Kreisstraße / Radweg bedenken
¶ Plangebiet sehr nass

Die Stadt Rahden hat die vorgetragenen Anregungen und Bedenken im Einzelnen überprüft
und bei der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfes -soweit dies im Rahmen der Sied-
lungserweiterung möglich war- berücksichtigt. Verschiedene Bewertungen von Sachverhalten
werden von den Einwendern anders beurteilt bzw. gewichtet als von der Stadt. Dies führt al-
lerdings im Ergebnis nicht zu unzumutbaren oder unzulässigen Beeinträchtigungen oder
Nachteilen für die Anwohner.
Die im Rahmen der Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
vorgebrachten Anregungen und Hinweise, insbesondere zu folgenden Themenkomplexen

¶ Berücksichtigung Regionalplan OWL

¶ Berücksichtigung Geh- und Radweg entlang K 67 gem. Radverkehrskonzept Kreis Min-
den-Lübbecke

¶ Berücksichtigung Grünstreifen entlang K 67 gem. F-Plan
¶ Keine Zustimmung zu direkter Anbindung an K 67

¶ Natur- und Artenschutz (Ausschluss Schottergärten, Ergänzung Vorschlagliste Ge-
hölze, artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen, Vorgaben für Außenbeleuch-
tung)

¶ Entwässerungskonzept
¶ Berücksichtigung „Klimaschutz und Klimaanpassung“
¶ Photovoltaikanlagen auf Dächern

¶ Überprüfung Geruchsimmissionsprognose
¶ Vermeidung Flächenverlust Landwirtschaft durch Kompensation
¶ Hinweis auf vermutetes Bodendenkmal

¶ Berücksichtigung NachbG NRW (Einfriedungen zu landwirtschaftlichen Nutzflächen)
¶ Hinweis auf Abstand zu Störfallbetrieb

wurden bei der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfes für die Veröffentlichung berück-
sichtigt.

Nach Auswertung der Ergebnisse aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung ist der Entwurf gemäß § 3 (2) BauGB für die Dauer von mindestens dreißig Tagen im
Internet zu veröffentlichen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind zu
beteiligen. Demgemäß konnten im Zeitraum vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____
Stellungnahmen zur Planung abgegeben werden.

3 Geltungsbereich / Bestand

Das Plangebiet befindet sich südlich der Ortschaft Pr. Ströhen, unmittelbar angrenzend an die
bebaute Ortslage, östlich der Kreisstraße 67. Der Planungsraum weist eine Gesamtfläche von
rund 1,9 ha auf. Er umfasst die Flurstücke 125, 126 u. 127 der Flur 16 in der Gemarkung
Preußisch Ströhen. Das Flurstück stellt sich derzeit als intensiv genutzte landwirtschaftliche
Ackerfläche dar. Die Kreisstraße 67 wird durch straßenbegleitende Einzelbäume gesäumt. Im
Bereich der Großen Aue befinden sich ebenfalls Einzelbäume. Die Ackerfläche setzt sich in
Richtung Süden/Südwesten fort.
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Luftbild 2024 (Quelle: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie <2025>)

4 Planungsrechtliche Ausgangssituation

4.1 Landes- und Regionalplanung

Landesentwicklungsplan

Ziel des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-Westfalen (LEP NRW in der aktuell gültigen
Fassung) ist die Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes. Es ist eine nachhaltige
Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen
ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewo-
genen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen des Landes bei-
trägt, umzusetzen. Ein weiteres Ziel des LEP NRW ist die flächensparende und bedarfsge-
rechte Siedlungsentwicklung. Sie ist an der Bevölkerungsentwicklung, der Entwicklung der
Wirtschaft, der vorhandenen Infrastrukturen sowie den naturräumlichen und kulturlandschaft-
lichen Entwicklungspotenzialen auszurichten. Planungen und Maßnahmen der Innenentwick-
lung haben Vorrang vor der Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich. Durch Flächen-
recycling sollen Brachflächen neuen Nutzungen zugeführt werden (s. Pkt. 6.1-1 Ziel „Flächen-
sparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung“, 6.1-6 Grundsatz „Vorrang der Innen-
entwicklung“, 6.1-8 Grundsatz „Wiedernutzung von Brachflächen“ LEP NRW). Nach den Dar-
stellungen des LEP NRW liegt die Ortschaft Pr. Ströhen inmitten eines als „Freiraum“ festge-
legten Bereichs. Der Freiraum soll erhalten und seine Nutz-, Schutz-, Erholungs- und Aus-
gleichsfunktionen gesichert und entwickelt werden. Der Erhalt der Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des Freiraums ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu be-
rücksichtigen (s. Pkt. 7.1-1 Grundsatz „Freiraumschutz“ LEP NRW).
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Regionalplan

Der Regionalplan OWL (in der aktuell gültigen Fassung) strebt an, die Siedlungsentwicklung
im Planungsraum auf geeignete und möglichst konfliktarme Standorte zu steuern und zugleich
für die nachfolgende Planungsebene ein großes Maß an Flexibilität bei Umsetzung der regio-
nalplanerischen Festlegungen sicherzustellen. Die Festlegungen des Regionalplans OWL zur
anzustrebenden Siedlungsstruktur zielen deshalb darauf ab, im Sinne einer nachhaltigen
Raumentwicklung und in Abstimmung mit anderen Nutzungsanforderungen im Planungsraum
Vorsorge für siedlungsräumliche Nutzungen und Funktionen zu treffen. Ziel ist es, die regio-
nalplanerischen Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte und flächensparende Siedlungs-
entwicklung zu schaffen (s. Pkt. 3 320 RP OWL). Hierfür sind gemäß Vorgaben des LEP NRW
die möglichen Standorte der künftigen Siedlungsentwicklung in der Region festgelegt. Die Flä-
chen umfassen sowohl die vorhandenen Siedlungsflächen als auch ein Flächenangebot für
künftige Siedlungsnutzungen und werden durch die Festlegung von Flächenkontingenten für
Wohnbau- und Wirtschaftsflächen ergänzt (s. Pkt. 3.2.1 355 RP OWL). Für die Stadt Rahden
ist ein Flächenkontingent für Wohnbauflächen von 17 ha Bruttobauland als Obergrenze fest-
gelegt (s. Pkt. 3.5 Ziel S 9 601 PR OWL).

Ausschnitt aus dem Regionalplan OWL

Im Regionalplan sind die Allgemeinen Siedlungsbereich als Vorranggebiete festgelegt. Die
Siedlungsentwicklung für Wohnen und Daseinsvorsorge hat sich im Wesentlichen auf diese
Bereiche zu beschränken. Folgende raumbedeutsame Nutzungen sind vorgesehen: Flächen
für Wohnen, wohnverträgliches Gewerbe, Wohnfolgeeinrichtungen, öffentliche und private
Dienstleistungen, siedlungszugehörige Grün-, Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen. Darüber
hinaus sind bedarfsgerechte und an die vorhandene Infrastruktur angepasste Siedlungsent-
wicklungen in Ortsteilen im regionalplanerischen Freiraum möglich (s. Pkt. 3.3.1 422 u. Ziel S
1 432 RP OWL).
Eine Inanspruchnahme des Freiraums insbesondere für Siedlungs- und Verkehrszwecke soll
nach Möglichkeit vermieden werden. Dabei sind die Möglichkeiten der Entwicklung insbeson-
dere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen
zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu be-
grenzen. Gemäß zeichnerischer Darstellung des RP OWL liegt die Ortschaft Pr. Ströhen in-
nerhalb eines Vorbehaltsgebiets „Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich“. Hierin sind u. a.
Flächen für landwirtschaftliche Nutzung einschließlich Agrarbrachen, die aus agrarwirtschaft-
lichen oder ökologischen Gründen zu erhalten oder zu entwickeln sind vorgesehen. Bei der
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Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen ist diesen Nut-
zungen und Funktionen besonderes Gewicht beizumessen (s. Pkt. 4.1.1 1056 u. Grundsatz F
1 1058, 1059 + 1060 RP OWL).

Fazit

Die im Landesentwicklungsplan und im Regionalplan aufgeführten Ziele und Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung müssen von der Stadt beachtet werden. Mit der vorliegen-
den Planung soll für die Ortschaft Pr. Ströhen dringend benötigter Wohnraum geschaffen wer-
den. Als im Freiraum gelegener Ortsteil, ist eine Siedlungserweiterung von Pr. Ströhen ange-
messen und bedarfsgerecht nur möglich, wenn die neuen Bauflächen unmittelbar an den Sied-
lungsraum anschließen und sich der vorhandenen Infrastruktur anpassen (wie Kindergarten,
Schule, Freiwillige Feuerwehr, Sportplatz, Spielplätze, Kirche sowie ein Lebensmittelmarkt).
Mit der gewählten und zur Verfügung stehenden Fläche werden die vorgenannten Vorausset-
zungen erfüllt. Auf die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen kann dabei
nicht verzichtet werden, da innerhalb des bebauten Siedlungsbereiches keine Brachflächen
und Baulücken dem freien Markt zur Verfügung stehen. Somit sind Maßnahmen der Innenent-
wicklung und Wiedernutzbarmachung von Flächen in Pr. Ströhen nicht umsetzbar. Durch ent-
sprechende Festsetzungen (Begrenzung der GRZ ohne Überschreitung, etc.) werden Boden-
versiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt. Mit der Neuausweisung der Wohnbau-
grundstücke in Pr. Ströhen wird die Obergrenze des für Rahden festgelegten Flächenkontin-
gents von 17 ha nicht überschritten. Die Stadt Rahden geht auf Grund der geringen Flächen-
größe am unmittelbaren Ortsrand nicht davon aus, dass es zu wesentlichen Beeinträchtigun-
gen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Freiraums kommt. Im Flächennutzungsplan der
Stadt Rahden sind diese Flächen bereits als Wohnbauflächen dargestellt. Östlich daran an-
schließend sind Maßnahmen für eine naturnahe zentrale Versickerung in Kombination mit
Maßnahmen für Natur und Landschaft vorgesehen. Damit wird ein deutlicher Übergang zur
offenen Landschaft und zur Großen Aue geschaffen und ein Abschluss des Siedlungsberei-
ches in Richtung Osten festgelegt.

4.2 Hochwasserschutz / Starkregenereignisse

Der Bundesraumordnungsplan „Hochwasserschutz“ BRPH (in der aktuell gültigen Fassung)
hat das Ziel, länderübergreifend die von Starkregen und Hochwasser ausgehenden Gefahren
zu verringern. Gemäß § 1 (4) BauGB besteht die Verpflichtung, die im BRPH festgelegten
Ziele zu beachten und die Grundsätze im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.
Die Hochwasserkarten des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG) stellen flä-
chendeckend für NRW eine Übersicht zur Verfügung, wo sich Überschwemmungsgebiete be-
finden bzw. wie stark sich Starkregenereignisse außerhalb von Fließgewässern auswirken
können.
Die Jährlichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers beschreibt den zeitlichen Ab-
stand, in dem ein entsprechendes Hochwasserereignis statistisch gesehen, einmal erreicht
oder gar überschritten wird. Im Hochwasserrisikomanagement wird dabei oft auch von einem
Hochwasser-Szenario gesprochen, wovon drei Szenarien im Vordergrund stehen:

¶ häufige/hohe Wahrscheinlichkeit (HQhäufig) = Hochwasser ist statistisch einmal alle
10-20 Jahre zu erwarten.
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¶ mittlere Wahrscheinlichkeit (HQ100) = Hochwasser ist statistisch einmal alle 100 Jahre
zu erwarten.

¶ seltene Wahrscheinlichkeit (HQextrem) = Hochwasser ist statistisch einmal alle 200
Jahre oder seltener zu erwarten (in NRW wird oft auch mit einem HQ1.000 gerechnet).

In den Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten sind die Auswirkungen von
Hochwasserereignissen unterschiedlicher Jährlichkeiten dargestellt.

Unter Starkregen wird allgemein eine große Regenmenge innerhalb sehr kurzer Zeit verstan-
den. Diese Regenmengen übersteigen oftmals die Leistungsfähigkeit kommunaler Entwässe-
rungsanlagen (z. B. Abwasserkanäle) und können bei ihrem Abfluss über die Geländeoberflä-
chen erhebliche Schäden anrichten. Das BKG hat flächendeckend Starkregenereignisse für
ganz NRW berechnen lassen und in einer Starkregenhinweiskarte dargestellt. In der Karte
wird zwischen zwei Starkregen-Szenarien unterschieden:

¶ seltenes Starkregenereignis = 36-50 mm Niederschlag pro Stunde (1 mm Niederschlag
entspricht 1 Liter pro m²) bei einer Jährlichkeit von 100 Jahren.

¶ extremes Starkregenereignis = 90 mm Niederschlag pro Stunde (1 mm Niederschlag
entspricht 1 Liter pro m²).

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Überschwemmungsgebietes (gem. § 76
Abs. 1 WHG). Weite Teile des Geltungsbereiches liegen jedoch innerhalb eines Gefahren-
bzw. Risikogebietes außerhalb von Überschwemmungsgebieten (gem. § 78 b WHG) mit nied-
riger Wahrscheinlichkeit (>HQ500).
Die Gefährdung durch Starkregenereignisse nimmt mit fortschreitendem Klimawandel zu. In
diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass gemäß Starkregenhinweiskarten im
Bereich der Anbindung an die Gemeindestraße Am Speukebusch bei Starkregen Fließge-
schwindigkeiten und vereinzelt im Plangebiet erhöhte Wasserstände auftreten können. Ge-
mäß Starkregenhinweiskarte gilt für den Bereich des Plangebietes folgendes:

¶ Fließgeschwindigkeiten extremer Starkregen (90 mm/h): 0,2-0,5 m/s bzw. 0,5-2,0 m/s
¶ extremer Starkregen (90 mm/h): im Wesentlichen im Nordwesten/Westen des Plange-

bietes bis 50 cm Wassertiefe

Im Rahmen einer wasserwirtschaftlichen Vorplanung (IPW, s. Anlage) werden mögliche Aus-
wirkungen ermittelt und Lösungsvorschläge aufgezeigt. Gemäß § 78b WHG sind bei der Aus-
weisung neuer Baugebiete in Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten im
Rahmen der Bauleitplanung insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit sowie die
Vermeidung erheblicher Sachschäden zu berücksichtigen. Um eine negative Beeinflussung
des Hochwasserabflusses bei extremen Regenereignissen (HQ>500) zu vermeiden und die
geplante Neubebauung (Häuser und Straßen) hochwasserfrei zu gestalten, ist die Gelände-
oberkante im Tiefpunkt im östlichen Bereich der Planstraße auf eine Mindestbebauungshöhe
von 39,30 m ü. NHN anzuheben. Von diesem Tiefpunkt aus ist das gesamte Plangebiet so
anzuheben, dass die Straße nach Osten entwässert und die privaten Grundstücke oberhalb
des Straßenniveaus bebaut werden können. Dadurch kann bei Starkregenereignissen der
Oberflächenabfluss schadlos in Richtung des zentralen Versickerungsbeckens abgeleitet und
eine Gefährdung der Infrastruktur oder Dritter ausgeschlossen werden.
Das gesammelte Oberflächenwasser der öffentlichen Verkehrsflächen und der Wohngebiete
wird in die geplanten Regenwasserkanäle eingeleitet und im östlichen Teil des Plangebietes
(Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
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Landschaft) versickert. Die Versickerungsmaßnahme ist als zentrales Versickerungsbecken
im Tiefpunkt des Plangebietes vorgesehen. Im Rahmen der nachfolgenden Erschließungs-/
Ausführungsplanungen sind diese Vorgaben berücksichtigen.

4.3 Flächennutzungsplan (F-Plan)

Gemäß § 8 (2) BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.
Im Flächennutzungsplan der Stadt Rahden sind für den Bereich des Bebauungsplanes Wohn-
bauflächen, öffentliche Grünflächen und Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Damit ist
die geplante Siedlungserweiterung möglich und aus dem F-Plan entwickelt. Die Entwicklung
von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft im östlichen Plangebiet ist derzeit nicht möglich. Der geltende Flächennut-
zungsplan der Stadt Rahden wird daher dahingehend geändert, dass die Darstellungen voll-
ständig denen des vorliegenden Bebauungsplanes entsprechen (Fläche für die Landwirtschaft
-> Flächen für Maßnahmen für Natur und Landschaft) und somit dem Entwicklungsgebot ge-
mäß BauGB vollständig Rechnung getragen wird.

Ausschnitt F-Plan Stadt Rahden mit Kennzeichnung B-Plan-Geltungsbereich

4.4 Bebauungsplan (B-Plan)

Für den Geltungsbereich wurde bisher kein Bebauungsplan aufgestellt.

Im Norden grenzt unmittelbar der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 32 „Am Speukebusch“
an. Dieser ist 1975 in Kraft getreten und umfasst das gesamte Wohnquartier nordöstlich des
Plangebietes. Als Art der baulichen Nutzung sind für die überwiegenden Bereiche allgemeine
Wohngebiete festgesetzt. Eine Erschließung aus dem bestehenden Wohngebiet in den neu
geplanten Siedlungsbereich ist bereits vorgesehen.
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Übersicht B-Pläne mit Kennzeichnung Plangebiet
(Plangrundlage: © Geobasis NRW; Bearbeitung/Collage IPW)

5 Immissionsschutz

5.1 Vorbelastung durch verkehrliche Schallimmissionen

Einschränkungen durch Straßenverkehrslärm ergeben sich bei Überschreitung der Orientie-
rungswerte der DIN 18005. Diese liegen für allgemeine Wohngebiete (WA) bei 55/45 dB(A).
Sofern bei Überschreitungen der Orientierungswerte kein aktiver Lärmschutz vorgesehen
wird, ist zum Schutz der Bevölkerung die Festsetzung von passivem Lärmschutz erforderlich
(Lärmschutzfenster). Damit ist entweder aufgrund der Immissionen weniger Wohnbebauung
möglich oder aber es erhöhen sich die Baukosten bei der Erschließung der jeweiligen Teilflä-
chen durch die zusätzlichen Kosten für den passiven Lärmschutz.
Auf das Plangebiet wirkt Verkehrslärm von der westlich verlaufenden Kreisstraße 67 ein. Aus
diesem Grund wurde im Rahmen der Aufstellung des B-Planes eine schalltechnische Beurtei-
lung zum Verkehrslärm durchgeführt. Die Ergebnisse fließen in die Planung ein (s. Kap. 7.10
der Begründung „Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“).

5.2 Vorbelastung durch gewerbliche Schallimmissionen

Im Umkreis zum Plangebiet sind keine gewerblichen Nutzungen vorhanden, die einen Einfluss
auf die geplante Wohnnutzung haben könnten. Es wird daher nicht von Beeinträchtigungen
durch und für die geplante Wohnnutzung ausgegangen.
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5.3 Vorbelastung durch Sportlärm

Im Osten von Pr. Ströhen, östlich des Flusslaufs der Großen Aue, befindet sich die Sportan-
lage von Pr. Ströhen.

Lage der Sportanlage
(Plangrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende)

Zur Vermeidung von Konflikten sind ausreichende Abstände zur Sportanlage einzuhalten. In
der städtebaulichen Lärmfibel des Landes Baden-Württemberg (2018) wird als Anhaltswert
zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte für einen Betrieb innerhalb und außerhalb der Ruhe-
zeiten für Fußballtraining ein Abstand zwischen Sportanlage und Wohnbebauung (WA-Nut-
zung) von 56 m angegeben. Für Punktspiele (mit bis zu 300 Besuchern) vergrößert sich dieser
Abstand auf 137 m.
Mit dem Plangebiet bzw. den Bauflächen wird ein Abstand von rund 300 m zur vorhandenen
Sportanlage eingehalten. Insofern wird davon ausgegangen, dass es durch die vorliegende
Planung nicht zu Einschränkungen durch Sportlärm kommt.

5.4 Vorbelastung durch Geruchsimmissionen aus der Landwirtschaft

Das Plangebiet befindet sich in einem ländlich geprägten Raum, in dem es zwangsläufig zu
gewissen landwirtschaftsspezifischen Immissionen (Gerüche, Geräusche, Stäube) kommt, die
aus der Nutztierhaltung bzw. der Bewirtschaftung umliegender Acker- und Grünlandflächen
resultieren. Letzteres kann jahreszeitlich und witterungsbedingt auch an Sonn- und Feiertagen
sowie in den Nachtstunden auftreten. Diese Immissionen sind in ländlichen Gebieten ortsüb-
lich, unvermeidbar und insofern zu tolerieren. Sie führen jedoch nicht zu ungesunden Wohn-
verhältnissen.
In Pr. Ströhen und der näheren Umgebung befinden sich landwirtschaftliche Betriebe mit ge-
nehmigter Tierhaltung, die hinsichtlich der emittierten Gerüche auf die Ortschaft einwirken.
Daher war es erforderlich, im Vorfeld der Bauleitplanung, die auftretenden Geruchsimmissio-
nen, auf Grundlage der TA-Luft und der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL), zu ermitteln und
zu beurteilen (DEKRA Automobil GmbH Bielefeld, Mai 2023, s. Anhang).
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Übersicht der zu berücksichtigenden landwirtschaftlichen Betriebe
mit Kennzeichnung der Bauflächen (DEKRA Automobil GmbH Bielefeld, Mai 2023)

„Im Rahmen einer Geruchsimmissionsprognose ist die Gesamtgeruchsbelastung auf den ge-
planten Bauflächen durch die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe zu ermitteln. Der Be-
rechnung und Beurteilung liegt die TA-Luft in Verbindung mit dem Ausbreitungs-Rechenmodell
Austal zugrunde. Die zugrunde zu legenden genehmigten Tierzahlen werden den zur Verfü-
gung gestellten Angaben und Unterlagen der Stadt Rahden entnommen.
Die Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:

- Auf allen untersuchten Bauflächen wird der Immissionswert der TA Luft für Wohn- und
Mischgebiete von 10 % Jahresgeruchsstundenhäufigkeit überschritten.

- Auf 2 Bauflächen und einem Teilbereich einer 3. Baufläche liegen die Geruchsstun-
denhäufigkeiten zwischen 10-15 % Jahresgeruchsstundenhäufigkeit. Hier wird folglich
der Immissionswert für Dorfgebiete von 15 % eingehalten.

- Unabhängig davon sind gemäß Kommentar zu Anhang 7 der TA Luft (Tabelle 1) beim
Übergang vom Außenbereich bzw. Dorfgebiet zum Wohngebiet Immissionswerte von
10-15 % als Zwischenwert möglich.
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Eine abschließende immissionsschutzrechtliche Beurteilung bleibt der Genehmigungsbehörde
vorbehalten.“

Geruchsstundenhäufigkeiten in % - Gesamtbelastung / Bereich Wohnbauflächen
 mit Kennzeichnung der Bauflächen (DEKRA Automobil GmbH Bielefeld, Mai 2023)

Immissionsrichtwert
in % Jahresgeruchs-

stundenhäufigkeit

Gutachterliche Bewertung *

Plangebiet 11 bis 12

gemäß Anhang 7 der TA Luft (Tabelle 1) sind
beim Übergang vom Außenbereich bzw. Dorf-
gebiet zum Wohngebiet Immissionswerte von
10-15 % denkbar

* Es wird darauf hingewiesen, dass bei Werten von 10-15 eine sogenannte „Zwischenwertbildung“ nur dann zuläs-
sig ist, wenn keine Flächen mit geringerem städtebaulichen Konfliktpotential umsetzbar wären.

Nach gutachterlicher Einschätzung ist eine wohnbauliche Nutzung innerhalb des Plangebietes
denkbar. Es wird nicht von wesentlichen Beeinträchtigungen/Einschränkungen durch die ge-
plante Wohnnutzung ausgegangen. Eine abschließende immissionsschutzrechtliche Beurtei-
lung hat durch die Genehmigungsbehörde zu erfolgen.

6 Städtebauliches Planungsziel

Städtebauliches Planungsziel der Stadt Rahden ist die Ergänzung des Wohnsiedlungsberei-
ches für die Eigenentwicklung der Ortschaft Pr. Ströhen. Innerhalb des bebauten Siedlungs-
bereiches/der planungsrechtlich ausgewiesenen Baugebiete (in Pr. Ströhen) stehen dem
freien Markt keine Bauflächen mehr zur Verfügung. Jedoch konnte die Stadt Rahden sich zwi-
schenzeitlich Flächen sichern, die im Süden unmittelbar an die bebaute Ortslage von Pr. Strö-
hen anschließen. Im Flächennutzungsplan der Stadt Rahden sind diese Flächen bereits als
Wohnbauflächen dargestellt. Damit sind die Voraussetzungen für eine Ergänzung des dörflich
geprägten Wohnens für die Eigenentwicklung der Ortschaft Pr. Ströhen entsprechend der
Nachfrage gegeben. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, ist die Bean-
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spruchung dieser Flächen unvermeidbar und die Aufstellung eines Bebauungsplanes erfor-
derlich. Um eine flächensparende Bebauungskonzeption zu erreichen, wurden im Vorfeld
(2016) alternative Bebauungs- und Erschließungsvorschläge erarbeitet.

Variante A (IPW 2016) Variante B (IPW 2016)

Variante C (IPW 2016) Variante A (IPW 2016)

In der weiteren Bearbeitung hat sich herausgestellt, dass durch die vorgeschlagenen Varian-
ten das Maß der Eigenentwicklung überschritten werden würde. In einer weiteren Variante
wird für einen kleineren Geltungsbereich (etwa die Hälfte) ein kleiner Wohnsiedlungsansatz
ausgebildet, der im Sinne der Eigenentwicklung der Ortschaft Pr. Ströhen nur ein paar wenige
Baugrundstücke ermöglicht. Die Haupterschließung des neuen Baugebietes soll dabei von
Nordwesten über eine neue Zufahrt von der vorhandenen Kreisstraße 67 aus erfolgen. Die
Planstraße -in einer Ausbaubreite von 8 m- verläuft in südöstlicher Richtung innerhalb des
Plangebietes und endet in einer für Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge ausreichend dimen-
sionierten Wendeanlage. Zudem gibt es eine Verbindung in das bestehende Wohngebiet zur
Gemeindestraße Am Speukebusch sowie in südliche Richtung für eine mögliche Erweiterung.
Für den nichtmotorisierten Verkehr sind Verbindungen in Richtung Nordosten ins bestehende
Wohngebiet sowie in Richtung Südosten vorgesehen. Durch die Straßenführung wird gebiets-
fremder Durchgangsverkehr ausgeschlossen. Die Grundstücke werden Größen von rund 550
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bis 800 m2 für Einfamilienhäuser erreichen. Die erforderlichen Stellplätze sind auf den jeweili-
gen Grundstücken nachzuweisen. In Richtung Osten und Süden/Südwesten sind zur Abschir-
mung gegenüber der freien Landschaft Anpflanzungen vorzunehmen. Mit dem aufgezeigten
Bebauungs- und Erschließungsvorschlag können die städtebaulichen Planungsziele der Stadt
Rahden sowie die Vorgaben für eine angemessene Siedlungserweiterung im Sinne der Eigen-
entwicklung für die Ortschaft Pr. Ströhen realisiert und im Bebauungsplan entsprechend ver-
ankert/festgesetzt werden.

Bebauungs- und Erschließungsvorschlag zum B-Plan Nr. 108 (Nov. 2023)

Nach erfolgter frühzeitiger Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und Auswertung der ein-
gegangenen Stellungnahmen wurde eine Anpassung / Überarbeitung des Bebauungs- und
Erschließungsvorschlags insbesondere im Hinblick auf die Erschließung erforderlich. Der
Kreis Minden-Lübbecke als zuständige Straßenbaubehörde hat mit Schreiben vom
25.01.2024 mitgeteilt, dass einer direkten Anbindung an die K 67 in diesem Bereich nicht zu-
gestimmt werden kann. Die Zufahrt würde direkt im Kurvenbereich liegen und durch die damit
verbundene schlechte Sichtbeziehung einen unnötigen Konfliktpunkt schaffen. Auch nach ei-
nem weiteren Erörterungstermin zwischen der Stadt Rahden und dem Planungsamt des Krei-
ses Minden-Lübbecke am 26.02.2025 besteht keine Möglichkeit zur Errichtung dieser Zufahrt
außerhalb der Ortsdurchfahrt von Pr. Ströhen. Jedoch wurde in Aussicht gestellt, einer weite-
ren Zufahrt von der K 67 im Rahmen einer zukünftigen Erweiterung des Baugebietes in Rich-
tung Süden (s. Bebauungs- und Erschließungsvorschläge aus 2016) zuzustimmen. Darüber
hinaus werden Flächen für die zentrale Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers
benötigt. Da sich die Stadt Rahden zwischenzeitlich weitere Flächen, östlich des ursprüngli-
chen Plangebietes, sichern konnte und die Höhenlage dies zulässt, kann das zentrale Versi-
ckerungsbecken in unmittelbarer Nähe zu den geplanten Bauflächen realisiert werden. Gleich-
zeitig kann auf dieser Fläche das durch die Entwicklung der Bauflächen entstehende Kompen-
sationsdefizit ausgeglichen werden. Eine zusätzliche Beanspruchung externer Flächen kann
dadurch vermieden werden.
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Der Bebauungs- und Erschließungsvorschlag wurde dementsprechend insgesamt überarbei-
tet und der Geltungsbereich um die zur Verfügung stehenden Flächen erweitert. Die Erschlie-
ßung muss zukünftig ausschließlich von der Gemeindestraße Am Speukebusch und deren
Anbindung an die K 67 aus erfolgen. Die Planstraße -in einer Ausbaubreite von 8 m- verläuft
mittig im Plangebiet in Nordwest/Südost Ausrichtung und endet im Übergang zum zentralen
Versickerungsbecken in einer für Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge ausreichend dimensi-
onierten Wendeanlage. Die Grundstücke in Richtung K 67 sind über eine Stichstraße erschlos-
sen. Für eine mögliche Erweiterung des Baugebiets in Richtung Süden ist eine Verbindung in
Verlängerung der Straße Am Speukebusch eingeplant. Auf eine zusätzliche fußläufige Verbin-
dung zur bestehenden Siedlung wird zukünftig verzichtet.
Die Flächen für das zentrale Versickerungsbecken / die Kompensationsmaßnahmen werden
vollständig als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft festgelegt.

Bebauungs- und Erschließungsvorschlag zum B-Plan Nr. 108 (Mai 2025)






















